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Kommt die Regierung zur Einsicht?

„Die Kollegien gehen auf dem Zahnfleisch“
Kleinere Klassen, bessere Lehrerzuweisung, Beruf attraktiver machen

VON EBERHARD BRANDT

Plant die Landesregierung endlich die er-
forderlichen Entlastungen, damit Lehr-
kräfte besser unterrichten und Schülerin-

nen und Schüler besser lernen können? Ent-
sprechende vorsichtige Signale waren zu ver-
nehmen. Kultusministerin Heister-Neumann
und Staatssekretär Althusmann führten Ende
November in einer Woche zwei Gespräche mit
Vertretungen der Eltern und Bildungsorganisa-
tionen, bei denen die Entlastung der Lehrkräf-
te, die Reduzierung der Klassenobergrenzen
und die Notwendigkeit, den Beruf attraktiver
zu machen, auf der Tagesordnung standen.
Die amtierende Kultusministerin kündigte an,
einen Plan für kleinere Klassen vorzulegen. Mi-
nisterpräsident Wulff nutzte das Forum einer
Tagung des Philologenverbandes, um zu ver-
künden: Alle Stellen im Schulbereich werden
bis zum Ende der Legislaturperiode wiederbe-
setzt, die Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte
wird nicht erhöht, die Klassenstärken am Gym-
nasium sollen ab 2011 reduziert werden. Wulff
verband diese Zusagen mit der Ankündigung,
mit allen Organisationen der Lehrerinnen und
Lehrer Gespräche über einen „Zukunftsver-
trag“ führen zu wollen.

Noch bleibt allerdings offen, was diese
Ankündigungen wirklich wert sind und welche
Pferdefüße damit verbunden werden. Unklar
ist z.B., für welche Schulformen die Klas-
senstärken reduziert werden sollen. Wulff
sprach beim Philologentag nur über Gymnasi-

en und erweckte damit nicht nur bei den Philo-
logen den Eindruck, diese Schulform solle be-
vorzugt werden. Doch große Klassen sind an
keiner Schulform erträglich. Gut, dass Wulff ei-
ne Garantie für die Arbeitszeit am Gymnasium
gegeben hat, aber er muss wissen, dass es an
den anderen Schulformen massiven Hand-
lungsbedarf gibt: die Angleichung an die Gym-
nasien. Schließlich ist die Arbeit bei allen Un-
terschieden an allen Schulformen gleichwertig.

Wulff strebt 
„Zukunftsverträge“ an

„Zukunftsverträge“ versucht die Landesre-
gierung in verschiedenen wichtigen Bereichen
abzuschließen: mit den Hochschulen, mit den
kommunalen Spitzenvertretungen (Landkreis-
tag, Städtetag, Städte und Gemeindebund).
Sie möchte durch Zugeständnisse bis zu den
Landtagswahlen politische Ruhe bewirken.
Doch die hat ihren Preis, weil es angesichts
der miserablen Verhältnisse umfassender Ver-
besserungen bedarf. 

Zu knapp ist die Personaldecke trotz einer
rechnerisch guten Schüler/Lehrer/Relation.
Schließlich muss die Rückgabe der Überstun-

den aus dem Lehrerarbeitszeitkonto finanziert
werden, was jahrelang versäumt wurde. Die
Notmaßnahmen zur Sicherung der Unter-
richtsversorgung mit den Angriffen auf die Teil-
zeitarbeit, den Appellen an die Pensionäre und
Referendare, sind doch deutliche Kennzeichen
für die chronische personelle Unterversorgung
der Schulen. Unklar ist vor allem, wie solide
die Zusagen eines Ministerpräsidenten sind,
der im Gegensatz zu manch anderem CDU-
Landeschef im Bundesrat für eine Steuerge-
setzgebung stimmen will, die die Steuerein-
nahmen des Landes massiv beschädigt. 

Zudem bedarf es weiterer Kompromisse,
wenn die Regierung „Ruhe“ haben will. Die
Regierung muss ihren Frieden mit den Ge-
samtschulen schließen. Gespräche über Ver-
besserungen sind aber allemal besser als Intri-

Dringende Forderung an Kultusministerin Heister-Neumann: Der Klassenteiler muss kurz-
fristig herabgesetzt werden. Seit Beginn der 90er Jahre hat es in Niedersachsen noch nie so viele
Klassen mit mehr als 29 Schülern gegeben.

F
o

to
: R

o
b

er
t M

ic
ha

el
 / 

im
ag

o

Wichtige Information!
Die GEW-Beitragsquittung 2009 wird mit
der EuW-Bundesausgabe Februar 2010
verschickt.
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gen und Beschimpfungen oder der Versuch,
uns unsere Rechte zu nehmen wie beim Leh-
rerarbeitszeitkonto.  

Grund genug, am Ball zu bleiben und deut-
lich zu machen, was wir in den Schulen an Ent-
lastung brauchen, was wir brauchen, um ge-
nug Nachwuchs in die Lehrerzimmer zu be-
kommen. Und zwar in allen Schulformen von
der Grundschule bis zum Abitur. Grund genug
für die GEW, gemeinsame Aktivitäten überall
im Lande zu initiieren mit Elternvertretungen
und allen Lehrerverbänden. Von alleine be-
kommen wir nichts.

Ende November hatte Kultusministerin Hei-
ster-Neumann den Landeselternrat, die GEW,
die Lehrerverbände des Beamtenbundes, den
Schulleitungsverband und die Vereinigung der
niedersächsischen Oberstudiendirektoren zu
zwei Gesprächen geladen. „Die Kollegien und
die Schulleitungen gehen auf dem Zahnfleisch.
Die Überlastung muss dringend reduziert, die
Personalausstattung der Schulen muss ver-
bessert werden.“, das war der einheitliche
Tenor von allen Organisationen. Es bestehe
die Gefahr, dass gerade auch die jünge-
ren Kolleginnen und Kollegen in kurzer
Zeit ausbrennen und dass die älteren
die Pensionsgrenze nicht erreichen,
bekam die Kultusministerin zu hören.
Die hohe Teilzeitquote wurde als Sig-
nal für die unerträgliche Überlastung
gewertet.

MK kündigt Konzept zur 
Reduzierung der 
Klassenstärken an

Ein Schwerpunkt der Beratung war die Her-
absetzung des Klassenteilers.  Seit Beginn der
90er Jahre habe es an Gymnasien, Gesamt-
schulen und Realschulen noch nie so viele
Klassen mit mehr als 29 Schülerinnen und
Schülern gegeben. Was früher die Ausnahme
war, sei heute die Regel. Ein möglichst bald
einsetzender Stufenplan solle das Ziel formu-
lieren, die Höchstzahl für die Grundschule auf
20, für die Sekundarstufe I auf 24-25 zu redu-
zieren, für die gymnasiale Oberstufe auf die
Durchschnittzahl 18. 

Ein erster  Schritt könne darin liegen, bei
den neuen ersten und fünften Klassen die
Obergrenze zu reduzieren (z.B. auf 28 in der
Sek I.), so der auch vom Vorsitzenden des
Landeselternrats unterstützte Vorschlag. Da
waren sich Landeselternrat und die Vertretun-
gen der Lehrerinnen und Lehrer – fast – einig.
Lediglich der Philologenverband reklamierte,
das Gymnasium müsste bei der Reduzierung
der Klassenobergrenzen bevorzugt behandelt
werden und stieß damit auf den Widerspruch
der Übrigen.  

Die Kultusministerin kündigte an, die Lan-
desregierung werde im Januar ein Konzept zur
Reduzierung der Klassenstärken beraten. Dies
solle aber erst ab 2011 beginnen, wenn der
Doppeljahrgang beendet sei und durch das
Sinken der Schülerzahlen mehr Spielraum für

die Umsetzung dieses Ziels vorhanden wäre.
Im Februar will die Kultusministerin ihre Vor-
schläge in einem weiteren Gespräch vorstel-
len.

Unumstritten auf Seiten der Interessenver-
tretungen der Schulen war auch die Feststel-
lung, dass kleine Klassen nicht ausreichen, um
die Belastung entscheidend zu reduzieren.
Pascal Zimmer, der Vorsitzende des Landesel-
ternrats, verwies auf die Notwendigkeit des
Aufbaus einer Vertretungsreserve und einer
verbesserten Ausstattung der Schulen mit
Lehrkräften, die ein aktives Schulleben und die
Umsetzung von Konzepten der individuellen
Förderung  ermöglichen müsse. Der Ganz-
tagsbetrieb müsse erlasskonform mit Lehr-
kräften ausgestattet werden, auch der gebun-
dene Ganztag.
„Es muss
wie-

der mehr
Luft ins System.“,

stimmten die Vertretungen der Pädagoginnen
und Pädagogen zu. Die gegenwärtig gültige
Berechnung der Zuweisung von Lehrkräften
suggeriere, bei 100 Prozent sei alles in Ord-
nung. Dem sei nicht so. Der von Minister Buse-
mann eingeführte Berechungsmodus wurde
als Mogelpackung bezeichnet, die das Ziel
verfolge, lediglich rechnerisch auf 100 Prozent
zu kommen.

Im Rahmen der Einführung der so genann-
ten eigenverantwortlichen Schule mit Inspekti-
on und out-put-Steuerung wurden auf die Kol-
legien etliche Aufgaben übertragen, die als
„Beschäftigungstherapie“ oder gar als Gänge-
lung bezeichnet wurden. An das Ministerium
wurde die Erwartung gerichtet, durch kritische
Sichtung eine Reduzierung der entsprechen-
den Aufgaben zu erreichen. 

Abbau der Belastungen 
für Schulleitungen

Ohne eine Herabsetzung der Unterrichtsver-
pflichtung sei die erforderliche Entlastung
nicht zur erreichen, darin stimmten GEW, VBE,
Realschullehrerverband und Schulleitungsver-
band überein. In einem Stufenplan müsse das
Ziel anvisiert werden, für alle Schulformen die
Unterrichtsverpflichtung von 23, 5 Wochen-
stunden – wie am Gymnasium – zu erreichen.
Ein Zwischenschritt müsse unterhalb der der-
zeitigen Pflichtstundenzahl der Realschullehr-
kräfte liegen. Zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der gymnasialen Oberstufe
spricht sich die GEW für die Anhebung der
Zahl der Entlastungsstunden aus, die je nach
Belastung für diese Arbeit in den Schulen ver-

geben werden kann. Die Kultusministerin legte
sich bei diesen Themen nicht fest – weder po-
sitiv noch negativ.

Eine längere Debatte zum Abbau der Belas-
tungen für Schulleitungen wurde sowohl mit
der Ministerin als auch mit dem Staatssekretär
geführt. Insbesondere an kleinen Schulen – so
die einhellige Auffassung der Bildungsorgani-
sationen – müsse möglichst schnell eine ange-
messene Arbeitszeit für die Leitung der Schule
gewährt werden. An das Land wurde die An-
forderung gestellt, dafür Sorge zu tragen, dass
alle Schulleitungen genügend Sekretariats-
kräfte bekommen. Diese müssen auch dafür
zuständig sein, die Verwaltungsaufgaben
wahrzunehmen, die durch die Übertragung
von Aufgaben in den Schulen zu erfüllen sind. 

Außerdem gelte es zu überprüfen, welche
Aufgaben beim Personalgeschäft (Einstellun-
gen, Beförderungen) wieder von der Schullei-

tung auf die Schulbehörde übertragen
werden. Hier wurde insbesondere auf
die Einstellung von Tarifbeschäftigten
verwiesen, die die Schulen nicht leis-
ten können. Schulen wollten an der
Personalauswahl beteiligt sein, das
stehe außer Frage. Die Verwaltungsar-
beit, die erforderlichen rechtlichen

Prüfungen und die Ausfertigung der
Verträge / Urkunden, sollen aber wieder

in der Behörde erledigt werden. Die
Behörde müsse in die Lage versetzt wer-

den, ihre Aufgaben auch tatsächlich erfüllen
zu können. Dies sei ohne eine deutliche Auf-
stockung des Personals nicht vorstellbar. Zu
den Themen „Rückbau der Eigenverantwortli-
chen Schule“, Aufgabenverteilung zwischen
Schule und Schulbehörde sowie Verwaltungs-
kapazitäten in den Schulen wurden weitere
Gesprächstermine verabredet.

Den Beruf für den Nachwuchs 
attraktiver machen

Um den Beruf des Lehrers / der Lehrerin für
den Nachwuchs attraktiv zu machen, müssen
überdies die Besoldung bzw. die tarifliche Ein-
gruppierung verbessert werden. A 13 für alle,
diese Vorstellung unterstützen neben der GEW
der VBE, der Realschulverband und der Schul-
leitungsverband. Das ist auch die offizielle Po-
sition des DGB und des Beamtenbundes bei
den Gesprächen über die neue Laufbahnver-
ordnung mit der Niedersächsischen Landesre-
gierung. Bei schlechteren Konditionen als am
Gymnasium würde es kaum noch einen jungen
Menschen geben, der das Lehramt Realschule
oder den Schwerpunkt Hauptschule studiert.
Ohne eine Verbesserung der Studienbedin-
gungen und eine Neuordnung des Lehramts-
studiums und von BA/MA freilich wären alle
andern Maßnahmen notwendig, aber nicht
hinreichend. Auch die mangelhaften Kapazitä-
ten im Vorbereitungsdienst müssen dringend
erweitert werden. Das zeigen die Ergebnisse
der aktuellen Einstellungsrunde. Der Noten-
schnitt für die Zulassung liegt zwischen 1,3
(Lehramt an Realschulen und Gymnasien) und
1,5 (Lehramt Grund- und Hauptschulen). Wenn
in der Lehrerbildung nicht endlich ein Kurs-
wechsel erfolgt, kann die Pensionierungswelle
in den nächsten Jahren nicht durch junge Kol-
leginnen und Kollegen ersetzt werden. Dann
wäre jede Verbesserung der Arbeitssituation
auf den St. Nimmerleinstag verschoben.

Öffnungszeiten
Die GEW-Landesgeschäftsstelle ist bis
Mittwoch, 23. Dezember und wieder ab
Montag, 4. Januar für die Mitglieder er-
reichbar.
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Die Landkreise und die kreisfreien Städte
müssen keine Schulentwicklungspläne
mehr aufstellen und fortschreiben. Das

folgt aus einem Gesetz, das der Landtag 
unter der sperrigen Überschrift „Gesetz zur

landesweiten Umsetzung der mit dem Mo-
dellkommunen-Gesetz erprobten Erweite-
rung kommunaler Handlungsspielräume
(NEKHG)“ im Oktober beschlossen hat. Mit
diesem Gesetz wird als Artikel 11 auch das
Niedersächsische Schulgesetz geändert.
Kern dieser Änderung ist die Streichung des
§ 26 (Schulentwicklungsplanung), mit dem
die Träger der Schulentwicklungsplanung bis-
her verpflichtet wurden, die „planerischen
Grundlagen für die Entwicklung eines regional
ausgeglichenen Schulangebots im Land und
den Planungsrahmen für einen auch langfri-
stig zweckentsprechenden Schulbau zu
schaffen“.

Erprobung in 
„Modellkommunen“

„Erprobt“ wurde der Verzicht auf die schon
in der Urfassung des Schulgesetzes von 1974
enthaltenen gesetzlichen Regelungen zur
Schulentwicklungsplanung durch das „Mo-
dellkommunen-Gesetz“ aus dem Jahre 2005.
Danach wurden die Landkreise Cuxhaven,
Emsland und Osnabrück sowie die Städte Lü-
neburg und Oldenburg („Modellkommunen“)
von der Pflicht befreit, Schulentwicklungsplä-
ne aufzustellen und fortzuschreiben. 

Die jetzt für alle Landkreise und kreisfreien
Städte geltende Entpflichtung ist dem Ge-
setzgeber umso leichter gefallen, als die

Schulentwicklungspläne seit 1980 nur noch
eine Art Rahmenplanung darstellen und keine
Durchführungsmaßnahmen und keine Rang-
folge der Verwirklichung dieser Maßnahmen
mehr enthalten müssen. Die Schulträger sind
seit dieser Zeit frei, schulorganisatorische
Einzelentscheidungen, z.B. die Errichtung ei-
ner Gesamtschule, zu treffen, auch wenn dies
im geltenden Schulentwicklungsplan noch
nicht vorgesehen ist.

Die Streichung des § 26 aus dem Schulge-
setz machte Folgeänderungen in insgesamt
zehn weiteren Paragraphen notwendig. Von
besonderer Bedeutung ist die Neufassung
des § 106, der die Errichtung, Aufhebung und
Organisation von öffentlichen Schulen regelt.
Aus diesem „Schulträger-Paragraphen“ ist
der Begriff „Bedürfnis“ gestrichen worden,
der bisher Maßstab für die schulorganisatori-
schen Entscheidungen war. 

Damit liegt die Verantwortung für die
Feststellung des Bedarfs für eine solche
Entscheidung allein beim Schulträger; er ist
auf die vorangehende Feststellung des „Be-
dürfnisses“ durch die Landesschulbehörde
nicht mehr angewiesen. Die kommunalen
Schulträger sind gleichwohl bei ihren Ent-
scheidungen nicht völlig frei. Sie sind ver-
pflichtet, Schulen zu errichten, zu erweitern,
zu teilen oder aufzuheben, wenn die „Ent-
wicklung der Schülerzahlen dies erfordert“
(§ 106 Abs. 1 NSchG). Sie haben dabei das
auch künftig von ihnen zu ermittelnde Inter-
esse der Erziehungsberechtigten zu berück-
sichtigen. Die schulorganisatorischen Ent-
scheidungen der Schulträger bedürfen auch

weiterhin der Genehmigung durch die Lan-
desschulbehörde.

Steuerungsmöglichkeiten, die Entwicklung
des Schulwesens zu planen und zu gestalten
(s. § 120 Abs.1 NSchG), sind dem Land da-
durch erhalten geblieben, dass in § 106 als
neuer Absatz 8 - im Wesentlichen unverän-
dert – die Verordnungsermächtigung aus dem
gestrichenen § 26 eingefügt worden ist. Da-
nach wird das Kultusministerium durch Ver-
ordnung u.a. bestimmen können, welche An-
forderungen unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten an Schulstandorte und Ein-
zugsbereiche zu stellen sind. Die kommuna-
len Schulträger werden auch künftig an die
Vorgaben des Landes gebunden sein, welche
Größe die Schulen oder Teile von Schulen
aufweisen sollen und unter welchen Voraus-
setzungen Schulen Außenstellen führen
dürfen. 

Abbau der Belastungen 
für Schulleitungen

Die aus dem Jahre 1994 stammende Ver-
ordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-
SEP) tritt mit Ablauf des 31.01.2010 außer
Kraft. Die Anschlussverordnung wird sich
nach Äußerungen der Regierungsvertreter
während der Ausschussberatungen des
„NEKHG“ nicht weitgehend von der „alten“
Verordnung unterscheiden. Insbesondere ist
nicht damit zu rechnen, dass das Kultusmi-
nisterium die Mindestgröße von fünf paralle-
len Klassen pro Jahrgang für die Integrierten
Gesamtschulen senkt oder Ausnahmen von
der Fünfzügigkeit zulässt. D.G.

§ 26 NSchG zur Schulentwicklungsplanung wird gestrichen

Mehr Handlungsspiel-
raum für Schulträger?

Die aus dem Jahr 1994 stammende Verordnung zur Schulentwicklungsplanung tritt Ende
Januar 2010 außer Kraft. Damit wird den Schulträgern mehr Verantwortung übertragen.
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Der Haushalt des Kultusministeriums
umfasst 2010 insgesamt 4,717 Milliar-
den Euro, das sind 18,7 Prozent des

gesamten Landeshaushalts von 25,17 Milliar-
den. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von
265,2 Mio. für den Kultusbereich. In diesem
Jahr unterrichten ca. 86.000 Lehrkräfte an
den niedersächsischen Schulen. Das kostet
rund 3,9 Milliarden Euro im Jahr. Im laufenden
Schuljahr wurden die 2.500 durch Pensionie-
rung wegfallenden Stellen wieder besetzt.
Obwohl die Schülerzahlen weiter zurückge-
hen (und der Landesrechnungshof Stel-
leneinsparungen anmahnt), werden auch im
nächsten Jahr alle freiwerdenden Stellen wie-
der besetzt. Bedenkt man, dass die Schüler-
zahlen derzeit leicht zurückgehen, ist das
durchaus ein Teilerfolg für die Schüler/innen,
Eltern und Kollegen/innen, die für eine Ver-
besserung der Lehr-, Lern- und Arbeitsbedin-
gungen in den Schulen und den anderen Er-
ziehungseinrichtungen eingetreten sind. Aber
es bleibt noch viel zu tun! Die im letzten Jahr
genehmigten zusätzlichen 250 Stellen für
2010 und  ein Teil der Stellen, die durch das
„Maßnahmepaket“ der Landesregierung „aus
dem System erwirtschaftet“ wurden, sollen
im nächsten Haushaltsjahr folgendermaßen
verteilt werden: gut 800 Stellen für den Aus-
gleich des Lehrerarbeitszeitkontos, 50 für
pädagogische Mitarbeiter/innen an Förder-
schulen, 100 Stellen, die wegen der vorgezo-
genen Einschulung von Schülern/innen an
Grundschulen benötigt werden, und 104 Stel-
len für die Erstausstattung von Ganztags-
schulen.

Ganztagsschulen
Von den 880 in Niedersachsen in diesem

Jahr bestehenden Ganztagsschulen verfügen
lediglich 359 über eine Vollausstattung. Der
Personalzuschlag für Ganztagsschulen kostet
das Land jährlich ca. 79 Mio. Euro (ca. 70 Mio.
für 41.000 Lehrerstunden plus 9,3 Mio. für
187 Stellen für pädagogische Mitarbeiter/in-
nen). Für die Umwandlung von Lehrerstellen
in Mittel, um z. B. Kooperationsverträge abzu-
schließen, sind 14,7 Mio. vorgesehen. Für
2010 neu zu genehmigende Ganztagsschulen
stehen die o. g. 104 zusätzlichen Stellen ab
dem 1.8. zur Verfügung (1 Mio. Euro). Weitere
Mittel, um eine Vollausstattung der bereits ge-
nehmigten Ganztagsschulen zu finanzieren,
sind im Haushalt 2010 nicht vorgesehen.
Auch 2010 sollen als freiwillige Leistung des
Landes ca. 1,3 Mio. Euro zur Unterstützung
der Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen
für bedürftige Schüler/innen bereitgestellt
werden.

Lehrerausbildung
Die Landesregierung rühmt sich immer

wieder, die Ausbildungskapazitäten für ange-
hende Lehrkräfte in Niedersachsen stetig er-
höht zu haben. Derzeit stehen 5.900 Ausbil-
dungsplätze an 50 Studienseminaren für alle
Lehrämter zur Verfügung. Trotzdem gibt es
immer noch Wartezeiten (vgl. Infos im Mittel-
teil), da die Bewerberzahl für die Zulassung
zur Ausbildung in der zweiten Phase die An-
zahl der freien Stellen in den Seminaren über-
steigt. Laut Haushaltplan keine neuen Stellen
für Auszubildende vorgesehen. Im Gegenteil:
Die Stellen für Referendare/innen im Bereich

Gymnasium und Sonderpädagogik sollen von
2.815 (2009) auf 2.691 (2010) zurückgefahren
werden. Und es bleibt wie in den Jahren zuvor
dabei, dass insgesamt 120 Lehrerstellen der
Besoldungsgruppe A 12 und 205 der Gruppe
A 13 gesperrt werden, um mit der so einge-
sparten Summe Referendar- bzw. Anwärter-
stellen zu finanzieren. Eine eingesparte Leh-
rerstelle bringt dabei jeweils drei Stellen für
Auszubildende im Seminar. Der zunehmen-
den Belastung auf der Seite der Ausbildenden
soll dadurch begegnet werden, dass die Stel-
lenzulage für Fachseminarleiter/innen der
Lehrämter an GS/HS/RS und für Sonder-
pädagogik ab 2010 auf 150 Euro pro Monat
erhöht wird und in Zukunft auch den Mitwir-
kern/innen im Gymnasial- und BbS-Bereich
zusteht, die bisher nur Anrechnungsstunden
erhalten haben. Das ist die erste Erhöhung
seit 1977 und kostet das Land 1,6 Mio. Euro.
An die Einrichtung zusätzlicher Fachleiterstel-
len (A 15) ist nicht gedacht. 

30 bis 40 Lehrkräften, die sich bereits im
Schuldienst befinden, sollen für die Mangel-
fächer Evangelische Religion und Latein 2010
sog. Sprintstudiengänge angeboten werden
(54.000 Euro).

Einnahmeausfälle drohen
Es ist auch 2010 nicht vorgesehen, die ge-

plante Führungsakademie für Schulleitungen
in eigenständiger Form zu gründen. Die Auf-
gabe wird stattdessen weiterhin in enger or-

ganisatorischer und räumlicher Anbindung an
das NiLS wahrgenommen. Dafür stehen ca.
500.000 Euro als Anschubfinanzierung zur
Verfügung, größtenteils aus Mitteln bereit ge-
stellt, die in den vergangenen Jahren für die
Qualifizierung der Schulleitungen der Eigen-
verantwortlichen Schule bereitgestellt worden
waren. 

Im Folgenden im Überblick weitere Ausga-
benbereiche im MK-Haushalt: 12 Mio. Euro
für die Fortsetzung des 2010 eigentlich aus-
laufenden Hauptschulprofilierungspro-
gramms, 14 Mio. Euro für Schulen in freier
Trägerschaft, 2 Mio. für das Projekt „Lernen
braucht Bewegung“, 91,5 zusätzliche Lehrer-
stellen (4,18 Mio. Euro) für die Kooperations-
verbünde Hochbegabung.

Die Übersicht zeigt, dass in vielen wichti-
gen Bereichen der Mangel fortgeschrieben
wird. Für die Lehrerausbildung fehlt Geld, die
Mittel für Fortbildung und den Arbeits- und
Gesundheitsschutz reichen nicht aus, für die
Einstellung von zusätzlichem Verwaltungs-
personal sind gar keine Gelder eingestellt
usw. Es ist zudem zu befürchten, dass die
Haushaltsgesetzgebung des Bundes für Nie-
dersachsen in den nächsten Jahren kräftige
Einnahmeausfälle bringen wird, die auch Aus-
wirkungen für den Kultusetat haben dürften.
Die Politiker/innen im Landtag müssen des-
halb auch weiterhin  daran erinnert werden,
dass Investitionen in die Bildung Zukunftsin-
vestitionen sind. HENNER SAUERLAND

Landeshaushalt für
2010 liegt vor

Frei werdende Lehrerstellen werden ersetzt
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Die schulpolitischen Debatten im Regie-
rungslager, im Philologen- und Real-
schulverband symbolisieren, wie tief

sich die Regierung in eine Sackgasse
manövriert hat. Das zeigen der Eiertanz um
den angekündigten Erlass zur Kooperation
von Haupt- und Realschule und die von der
FDP angestoßene Debatte um die Einschrän-
kung des Elternwillens.

Durch die angekündigte erleichterte Koope-
ration von Haupt- und Realschulen soll die
Hauptschule als eigenständiger Bildungsgang
gerettet werden. Lautstark wird aus dem MK
dementiert, Haupt- und Realschulen würden
zu einer Schulform zusammengelegt. Ge-
trennte Schulleitungen müssten schon sein.
Auch wenn die kooperierenden Haupt- und
Realschulen zusammen nur zweizügig sein
sollen. Schulträger sollen in dieser Kooperati-
on eine Alternative zur von der Regierung un-
erwünschten Gesamtschule sehen. Gemein-
samer Unterricht soll erlaubt sein, aber mit
Einschränkungen. Getrennt  werden soll doch
auf jeden Fall in den Hauptfächern und ab
Klasse 8 überhaupt. Eine sehr personalinten-
sive und pädagogisch unsinnige Veranstal-
tung. Wie groß wird wohl der Haupt-
schulzweig werden? Und hat nicht der Real-
schulverband recht, wenn er darauf verweist,
dass die Zusammenlegung von Haupt- und
Realschulen nach den Erfahrungen in anderen
Bundesländern von den Eltern nicht akzeptiert
wird. Die Hauptschulkrise kommt dann in der
Realschule an.  Gymnasien und Gesamtschu-
len werden noch stärker angewählt. 

Wer hätte je geglaubt, dass eine bürgerlich
freiheitliche Regierungspartei und der nieder-
sächsische Ministerpräsident wagen würden,
den von ihnen jahrzehntelang hochgehaltenen
Elternwillen einzuschränken und sich damit
potentiell mit dem Landeselternrat anzulegen.
Welcher Teufel hat sie da geritten?

Die Regierungsideologen sehen offenbar
keine andere Möglichkeit, um die Haupt-
schule als selbstständige Schulform zu ret-
ten. Die Eltern entscheiden sich eindeutig

gegen diese Schulform und wünschen sich
für ihr Kind einen höheren Bildungsab-
schluss. Der Anwahl zu den Eingangsklassen
der Hauptschulen hat sich seit Beginn der
Regierung Wulff halbiert. Jetzt sind es nur
noch rund 13 Prozent. Mehr als 66 Prozent
der Hauptschulen sind weniger als zweizü-
gig. Längst ist die erlassliche Ausnahme-
klausel zur Regel geworden. Glauben  FDP
und Wulff denn wirklich, Eltern ließen sich
heutzutage die Hauptschulen aufzwingen,
egal ob als eigenständige Schule oder in Ko-
operation mit der Realschule?

Der frisch gewählte Landesvorsitzende des
Philologenverbands formierte Ziele, die er mit
der Einschränkung des Elternwillens erreichen
will. Wegen der von ihm festgestellten „natürli-
chen Begabungsverteilung“ sei nur ein Drittel
der Kinder für eine höhere Schulbildung ge-
eignet. Deshalb begrüße er die Einschränkung

des Elternwillens. Soll nun die Philologen-
Wunsch-Quote über die Einschränkung des
Elternwillens und durch das von Wulff in die
Diskussion gebrachte Probejahr erreicht wer-
den?  Dann müsste fast ein Drittel der Anwah-
len zum Gymnasium (die Quote schwankt zwi-
schen 42 und 44 Prozent) „nachgesteuert“
werden. Wer kann denn ernsthaft annehmen,
durch derartige Zwangsmaßnahmen ließen
sich Eltern dem Wunsch zum bestmöglichen
Schulabschluss, dem Abitur, ausbremsen?

Man kann den Gedanken aber auf umdre-
hen. Lasst sie doch machen! Sollen sie doch
versuchen, den Elternwillen einzuschränken.
Was wäre die Wirkung? Noch mehr Eltern
würden für ihr Kind eine Integrierte Gesamt-
schule fordern, denn diese Schule trennt nicht
nach Schulformen und lässt den Schulab-
schluss bis zum Ende der Sekundarstufe I of-
fen. An dieser Schulform erreichen viele Kin-
der deutlich bessere Schulabschlüsse, als ih-
nen am Ende der Grundschule prognostiziert
worden war. 

Diesen Elternwillen für Gesamtschulen re-
spektiert die Landesregierung nicht. Je mehr
Eltern die Gesamtschule wollen, desto
schwerer fällt es der Regierung, ihren Ableh-
nungskurs durchzuhalten. Noch hält sie an
den unsinnigen Hürden für die Errichtung
fest. Noch versucht sie,  ihr Schulgesetz um-
zusetzen, das die Auftrennung der Schülerin-
nen und Schüler in der Sekundarstufe I der
Gesamtschulen erzwingen soll, indem das
G8 auch an Gesamtschulen verpflichtend
wird. 

Um deutlich zu zeigen, dass sie diese Ab-
sichten nicht akzeptieren, haben die Leiterin-
nen und Leiter den niedersächsischen Ge-
samtschulen die Stapelfelder Erklärung ver-
abschiedet.

Die Gesamtschulen, ihre Eltern, ihre Schü-
lerinnen und Schüler, die Kollegien, wollen,
dass das Schulgesetz novelliert wird. Sie er-
warten Gesamtschulen ohne „Wenn und
Aber“. Und sie unterstützen das Volksbegeh-
ren, das dieses Ziel erreichen will.

EBERHARD BRANDT

Trotz heftiger landesweiter Proteste ge-
gen die Einführung des Abiturs nach 

12 Jahren an Gesamtschulen und gegen 
die Fünfzügigkeit als Gründungsvoraus-
setzung neuer IGS'n hat die Landesregie-
rung die Schulgesetznovellen durchge-
setzt. Die Schulleiterinnen und Schulleiter an
Gesamtschulen sprechen sich mit Nach-
druck gegen die beschlossenen Regelungen
aus.

Mit diesen Entscheidungen brüskiert die
Landesregierung Zehntausende von Eltern,
die für ihre Kinder Plätze an Gesamtschulen
nachfragen. Aber sie ignoriert auch die Wün-
sche kommunaler Schulträger, die angesichts
sinkender Schülerzahlen vor der Aufgabe ste-
hen, ihre Schullandschaft zukunftsfähig zu
gestalten und daher Gründungsinitiativen un-
terstützen. 

Schule und Bildung haben die Funktion,
den sozialen, politischen und demographi-
schen Wandel zu unterstützen und zu gestal-
ten. Die Gesamtschulen verstehen sich als
Schule für alle Kinder, in der das längere ge-
meinsame Lernen und das Offenhalten der
Schullaufbahnen konzeptionell verankert
sind. Dieses Konzept des gemeinsamen Ler-
nens und die pädagogische Grundausrich-
tung der Gesamtschulen wird durch die Be-
schlüsse ausgehöhlt. 

Aus diesen Gründen unterstützen die Leite-
rinnen und Leiter der niedersächsischen Ge-
samtschulen das „Volksbegehren für gute
Schulen in Niedersachsen“ und fordern die
Landesregierung auf, die restriktiven Rege-
lungen zur Gründung von Gesamtschulen
und die Festlegung auf das Abitur nach 12
Jahren zurück zu nehmen. 

Schulgesetz muss geändert werden

Die Stapelfelder Erklärung

Welche Zukunft hat die Hauptschule in Niedersachsen? Derzeit gibt es um die Ankündigung
eines Erlasses zur Kooperation von Haupt- und Realschulen heftige Diskussionen.
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Wulffs Schulpolitik in der Sackgasse

Elternwillen akzeptieren
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Zum Schuljahresbeginn startete auch in
Wolfsburg eine neue Integrierte Gesamt-
schule. Das ist eigentlich noch nichts

Außergewöhnliches. Immerhin wurden in Nie-
dersachsen weitere 14 Gesamtschulen (12 In-
tegrierte und 2 Kooperative Gesamtschulen)
neu errichtet. Dennoch unterscheidet sich die
neue IGS in Wolfsburg von allen anderen: sie
ist vierzügig und in den Klassen sitzen 20 – 22
Kinder. Eine Kehrtwende in der niedersächsi-
schen Gesamtschulpolitik?

Nein, die neue IGS in Wolfsburg ist eine von
VW gesponserte Privatschule. Bei der Eröff-
nungsfeier sagte Ursula Piech, Vorsitzende
des Kuratoriums für die „Neue Schule Wolfs-
burg“: „Wir wollen die „Neue Schule Wolfs-
burg“ in den kommenden Aufbaujahren mit
Hirn, Herz und Entscheidungsfreude begleiten
und sie so gemeinsam mit der Schulleitung,
dem Förderverein und dem Fachbeirat zu einer
der besten und innovativsten Schule ent-
wickeln.“

Neue Schule Wolfsburg – 
eine IGS

Dr. Horst Neumann, VW-Personalvorstand,
ergänzte bei der gleichen Veranstaltung: Wir
wollen die hiesige Bildungslandschaft zu einer
der besten Deutschlands entwickeln! … Für
die besten Köpfe von morgen müssen wir heu-
te die besten Schulen schaffen. … Volkswagen
möchte mit dieser Schule einen Impuls für die
Bildungslandschaft in Deutschland geben.“

Kultusministerin Elisabeth Heister Neumann
saß bei der Eröffnungsfeier dieser neuen Ge-
samtschule in der ersten Reihe. Sie hat gehört,
wie die Schule von heute sein muss: eine Inte-
grierte Gesamtschule, vierzügig und mit maxi-
mal 20 Kindern in der Klasse. Solch eine Schu-
le kommt auch in der Bevölkerung gut an.

Mehr als 700 Eltern waren an dem Info-Abend
anwesend.

In ganz Niedersachsen kämpfen Eltern für
neue Gesamtschulen und bessere Lernbedin-
gungen. Warum dürfen andere Gesamtschulen
nicht auch vierzügig sein? Warum sitzen in den
Gesamtschulklassen 30 bis 32 Schüler/innen?
Warum in den Gymnasien bis zu 34 Schü-
ler/innen? Oft scheitern die Bemühungen der
Eltern und Kommunalpolitiker schon daran,
dass die gesetzlich vorgeschriebene Fünfzü-
gigkeit an Integrierten Gesamtschulen nicht
erreicht wird, nicht erreicht werden kann.

Vierzügig und kleine Klassen
In ganz Niedersachsen wünschen sich

Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte endlich
auch kleinere Klassen, um kindgerechte Lern-
bedingungen zu erhalten. Was für Wolfsburg
gelten kann, muss doch auch für alle Schulen
und Schüler/innen in ganz Niedersachsen
möglich sein. Das Land Niedersachsen besitzt
immerhin knapp 20 Prozent der stimmberech-
tigten Stammaktien von VW, damit finanziert
es die „Neue Schule Wolfsburg“ mit. Nach der
Anschubfinanzierung durch VW wird sich das
Land Niedersachsen  ebenfalls für die sächli-
che und personelle Ausstattung engagieren
müssen.

In einem Brief an Kultusministerin Elisabeth
Heister-Neumann habe ich als Kommunalpoli-
tiker zum Ausdruck gebracht, dass ich die
Rahmenbedingungen für die „Neue Schule
Wolfsburg“ ausdrücklich begrüße. Aber ich
möchte auch, dass solche Rahmenbedingun-
gen für alle Schulen in Niedersachsen gelten.
Hier darf nicht mit zweierlei Maß gemessen
werden. Demokratische und soziale Grund-
sätze sind nicht beliebig teilbar, sie gelten für
alle gleichermaßen.

Ministerin Heister-Neumann hat auf mein
Schreiben reagiert und betont, dass es sich
hier um eine Schule in freier Trägerschaft
handelt. Privatschulen unterliegen zwar
grundsätzlich auch der staatlichen Aufsicht.
Allerdings bestünde in einer staatlichen Vor-
gabe zu einer Mindestzügigkeit oder einer
Mindestklassengröße ein unzulässiger Eingriff
in die verfassungsrechtlich garantierte Privat-
schulfreiheit. „Deshalb gelten die für öffentli-
che Schulen bestehenden Vorgaben hinsicht-
lich einer Mindestzügigkeit oder Klassen-
größe nicht für Schulen in freier Träger-
schaft.“

Ministerin Heister-Neumann verwies darauf,
dass das Land über 3.000 öffentliche Schulen
unterschiedlichster Schulformen zu betreiben
habe. „Land und kommunale Schulträger ha-
ben stets und für alle Schülerinnen und
Schüler ein qualitativ hochwertiges, regional
ausgeglichenes und vielfältiges Bildungsange-
bot vorzuhalten. Anders als freie Träger haben
die öffentlichen Schulträger damit eine Ver-
pflichtung, der sie sich nicht entziehen kön-
nen.“ 

Vorteile für freie Träger
Auch diesen Aussagen kann ich zustimmen.

Leider stimmen sie nicht mit der praktizierten
Wirklichkeit in Niedersachsen überein. Mit voll-
gestopften Klassen erreicht man kein „hoch-
wertiges Bildungsangebot“. Mit der gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestfünfzügigkeit für
neue Gesamtschulen schafft man in Nieder-
sachsen kein „regional ausgeglichenes und
vielfältiges Bildungsangebot“.

VW zeigt, wie es geht, wenn man nur will.
Warum lernt die Landespolitik nicht von die-
sem bildungspolitischen Vorgang?

RICHARD WILMERS

Gleiche Rahmenbedingungen sind für alle Gesamtschulen notwendig

Wolfsburg zeigt: Es geht auch anders!

Die Neue Schule Wolfsburg ist im Schuljahr 2009/2010 mit zwei ersten und vier fünften Klassen gestartet. Ab jetzt werden alljährlich neue Erst-
klässler und Fünftklässler hinzukommen, bis die Schule alle Jahrgänge umfasst.  Die Neue Schule ist eine Schule in freier Trägerschaft. Beim Aufbau
und bei der Entwicklung der Grundschule und der integrierten Gesamtschule kooperieren die Volkswagen AG und die Stadt Wolfsburg.



Die FDP Niedersachsen hat auf ihrem
kleinen Parteitag Ende November be-
schlossen, den freien Elternwillen bei

der Schulwahl nach der 4. Klasse einzu-
schränken. Die FDP fordert eine Aufnahme-
prüfung an den weiterführenden Schulen,
falls Grundschulen und Eltern unterschiedli-
cher Meinung über das Leistungsvermögen
der Kinder sind. „Es ist richtig, im Rahmen der
eigenverantwortlichen Schule die Schulen
auch darüber entscheiden zu lassen, ob sie
Aufnahmeprüfungen einsetzen oder nicht“,
sagte der Chef der FDP-Landtagsfraktion
Christian Dürr. Geplant war der Beschluss im
Vorfeld so nicht. „Das hat uns auch gewun-
dert“, so FDP-„Bildungsexperte“ Försterling,
dass sich der Parteitag das Anliegen des
„Landesfachausschusses Schule“, den El-
ternwillen einzuschränken, sofort zu eigen ge-
macht habe. „Die meisten haben offensicht-
lich gar nicht begriffen, was sie da entschie-
den haben“, ergänzte laut NDR ein führender
Liberaler.

Zustimmung gab es sofort vom Verband
Deutscher Realschullehrer Niedersachsen.
„Es ist von der FDP mutig und richtig, das Ta-
buthema ‚Freier Elternwille’ aufzugreifen“, so
VDR-Vorsitzender Manfred Busch. Auch Ro-
land Neßler vom Philologenverband signali-
sierte Unterstützung. Der derzeit völlig freie
Zugang für jedes Kind zu jeder Schulform ste-
he dem Leistungsgedanken entgegen. 

GEW und VBE hingegen sprachen von ei-
nem „rechts-konservativen Fallrückzieher in
die 50er Jahre.“

Wulff brüskiert CDU-Sprecher
und seine Kultusministerin

Von der CDU gab es - zunächst - Wider-
spruch. „Wir haben den Eltern vor der Wahl
versprochen, dass wir beim freien Elternwil-
len bleiben“, kommentierte CDU-Bildungs-
sprecher Karl-Ludwig von Danwitz. Von ei-
ner Einschränkung des freien Elternwillens
sei in den Koalitionsverhandlungen nie die
Rede gewesen. Der stellvertretende CDU-
Fraktionschef, Karl-Heinz Klare, ließ durch-
blicken, dass man keine Elternproteste pro-
vozieren wolle, nachdem sich gerade erst
Ruhe eingestellt habe in Sachen Unter-

richtsversorgung. „Der freie Elternwille bleibt
erhalten“, stellte auch Kultusministerin Hei-
ster-Neumann kategorisch fest. Ministerprä-
sident Wulff brüskierte seine CDU-Leute in
seiner Rede auf dem Verbandstag des Phi-
lologenverbandes, der kurz nach Veröffentli-
chung des FDP-Vorschlags stattfand: Er sei
offen für eine Diskussion zu diesem Thema.
Denkbar sei, das 5. Schuljahr zu einer Art
Probejahr für Gymnasiasten ohne Empfeh-
lung zu machen. 

SPD-Schulexperte Olaf Lies kritisierte die
FDP-Politiker Dürr und Försterling scharf:
„Denen fehlt die Erfahrung und Kompetenz,
für Kinder, Schüler und Eltern in diesem Land
ein richtiges und sozial gerechtes Bildungs-
angebot zu schaffen.“ 

Oppositionsparteien und 
Elternvertreter bekräftigen 
reien Elternwillen

Die Landtagsgrünen haben die Vorschläge
als „völlig ungeeigneten Versuch zum Erhalt
der Hauptschulen“ kritisiert. Damit würden le-
diglich die sozialen Bildungshürden weiter er-
höht, sagte die schulpolitische Sprecherin Ina
Korter. Für Christa Reichwaldt von der Lin-
ken-Fraktion ist es „abenteuerlich, wenn bei
Kindern im Alter von zehn Jahren ein einziger
Test über deren lebenslange Bildungschan-
cen entscheiden könnte.“

Der Vorsitzende des Landeselternrats
Pascal Zimmer macht deutlich, die Proble-
me der aussterbenden Hauptschule und des
überfüllten Gymnasiums ließen sich nicht
durch Zwangsmaßnahmen lösen. „Wer sagt,
wenn die Eltern sich an die Laufbahnemp-
fehlungen halten, ist alles in Ordnung,
macht es sich zu einfach.“ Es gibt keine
statistischen Aufzeichnungen, die belegen,
dass Schülerinnen und Schüler, die mit einer
Empfehlung für die Realschule ein Gymnasi-
um besuchen, eher scheitern als Kinder mit

einer Gymnasialempfehlung, berichtet die
HAZ. Erziehungswissenschaftler schätzen,
dass nur etwa zwei Drittel der Grundschul-
empfehlungen richtig liegen. Auch Kinder
mit einer Realschulempfehlung schafften oft
ohne Probleme das Abitur. Professor von
Saldern von der Universität Lüneburg hält
eine Entscheidung nach der 4. Klasse gene-
rell für viel zu verfrüht. Eine aktuelle Studie
aus NRW belegt, dass 70,5 Prozent der Abi-
turienten/innen an den Gesamtschulen in
NRW keine Empfehlung für den Besuch des
Gymnasiums hatten, als sie die Grundschule
verließen (vgl. EuW 11/2009, S. 14).

HENNER SAUERLAND
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Die FDP will den freien Elternwillen abschaffen – Wulff ist offen für die Diskussion

Zurück in die Fünfziger Jahre ...

40 Jahre 
in der GEW

Zum 40-jährigen GEW-Jubiläum gratulie-
ren wir im Dezember folgenden Kolleginnen
und Kollegen und danken für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft:

Susanne Brock (Göttingen), Anna Luise
Busse (Göttingen), Detlef Gerlach (Norden-
ham), Christa Grambusch-Taute (Recht-
supweg), Helga Gräper (Stuhr), Wilhelm
Heuchel (Göttingen), Gerhard Patzke (The-
dinghausen), Christel Schneider (Wilhelms-
haven), Herbert Schnoor (Wolfenbüttel),
Roland Seemann (Weimar-Tiefurt), Wolf
Winter (Bad Zwischenahn), Reiner Zinn (Pa-
penburg), Erika Ristau (Celle), Klaus-Dieter
Roesner (Sassenburg), Peter Nünchert
(Rosdorf), Jürgen Röling (Göttingen).

Unser Dank gilt außerdem allen Kollegin-
nen und Kollegen, deren Mitgliedschaft
sich in diesem Monat zu einem weiteren
Jahr rundet.

50 Jahre 
in der GEW

Zum 50-jährigen GEW-Jubiläum gratulieren
wir im Dezember folgendem Kollegen und
danken für seine langjährige Mitgliedschaft:
Otto Wehrmann (Hameln).
Unser Dank gilt außerdem allen Kollegin-
nen und Kollegen, deren Mitgliedschaft sich
in diesem Monat zu einem weiteren Jahr
rundet.
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7,7 Prozent der Absolventen des vierten
Grundschuljahrgangs sind im Schuljahr
2009/10 in den 5. Schuljahrgang einer Inte-
grierten Gesamtschule übergegangen. Im Vor-
jahr waren es 5,0 Prozent. In der Zunahme
spiegelt sich wider, dass zu Beginn dieses
Schuljahres zwölf neue IGS ihre Arbeit aufge-
nommen haben, wodurch der steigenden
Nachfrage nach Gesamtschulplätzen besser
Rechnung getragen werden konnte. Die Zah-
len stammen aus der Antwort der Landesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage der Kultuspoli-
tikerinnen und –politiker der SPD-Landtags-
fraktion. Die Abgeordneten hatten wissen wol-
len, wie sich in diesem Schuljahr die Schülerin-
nen und Schüler des fünften Schuljahrgangs
auf die einzelnen weiterführenden Schulen
verteilt haben.

Gymnasium muss 
Einbußen hinnehmen

Der Antwort der Landesregierung (Land-
tagsdrucksache 16/1817) ist zu entnehmen,
dass der Zugang zur Hauptschule mit 12,4
Prozent seinen bisherigen Tiefstand erreicht
hat (Schuljahr 2008/09: 13,2 Prozent). Das
Gymnasium hat mit 41,8 Prozent seine Spit-
zenstellung zwar behauptet, es musste aber

im Vergleich zu den Vorjahren leichte Einbußen
hinnehmen (Schuljahr 2007/08: 44,0 Prozent;
2008/09: 42,1 Prozent). Dieser Rückgang
hängt möglicherweise mit den auch öffentli-
chen Auseinandersetzungen um die Verkür-
zung der Schulzeit bis zum Abitur („G 8“) zu-
sammen. Insbesondere die Durchführung der
Verkürzung halten viele Eltern betroffener
Schülerinnen und Schüler für missglückt. Ihr
bislang bestes Ergebnis von 39,0 Prozent im
Schuljahr 2008/09 erreichte mit 37,4 Prozent

auch die Realschule nicht wieder. Auf eine ent-
sprechende Frage nach den Empfehlungen
der Grundschulen für den Übergang auf die
weiterführenden Schulen erhielten die Abge-
ordneten die folgenden Zahlen: Hauptschule
21,7 Prozent (08/09: 22,4 Prozent); Realschule
38,8 Prozent (08/09: 38,5 Prozent); Gymnasi-
um 39,5 Prozent (08/09: 39,0 Prozent).

Auffällige regionale Unterschiede
Regional gibt es auffällige Unterschiede

beim Übergang in die weiterführenden Schu-
len. Fast die Hälfte des vierten Grundschul-
jahrgangs wechselte in Göttingen, Hannover,
Emden, sowie in den Landkreisen Lüneburg
und Verden auf ein Gymnasium. In Braun-
schweig (50,5 Prozent), Oldenburg (52,1 Pro-
zent)und Osnabrück (56,4 Prozent) wurde die
50 Prozent - Marke überschritten. Das Schlus-
slicht bildet mit 25,9 Prozent der Landkreis
Leer, in dem auch nur für 25,6 Prozent der
Schülerinnen und Schüler eine Gymnasial-
empfehlung ausgesprochen wurde. Der Land-
kreis Holzminden konnte als Schlusslicht des
Schuljahres 2008/09 (27,4 Prozent) den Gymn-
asialanteil in diesem Schuljahr auf 30,6 Pro-
zent steigern. Die höchsten Werte erreicht die
Hauptschule in den Landkreisen Wittmund
(20,9 Prozent) und Cloppenburg (21,2 Pro-
zent). In Braunschweig wählten dagegen nur
7,2 Prozent, in Hannover 6,3 Prozent, in Wolfs-
burg 4,5 Prozent und im Landkreis Schaum-
burg 5,7 Prozent der Eltern den Bildungsweg
der Hauptschule für ihr Kind. 

In diesen Gebietskörperschaften gibt es
zahlreiche IGS, was dort auch zu Lasten der

Realschule geht (Realschulanteil in Braun-
schweig 17,0 Prozent; Hannover 17,2 Pro-
zent; Wolfsburg 25,0 Prozent; Schaumburg
16,6.Prozent). Spitzenwerte für die Integrierte
Gesamtschule gibt es mit einem Anteil von
mehr als 20 Prozent des Schülerjahrgangs in
Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Wil-
helmshaven sowie in den Landkreisen Aurich
und Schaumburg (31,7 Prozent). An diesen
Standorten war die Nachfrage nach Gesamt-
schulplätzen größer als das Angebot, so dass
zahlreiche Anmeldungen nicht berücksichtigt
werden konnten.

Durchschnittliche 
Klassenfrequenz

Auf die Frage der SPD-Abgeordneten
nach der durchschnittlichen Klassenfre-
quenz im fünften Schuljahrgang der öffentli-
chen Schulen nannte das Kultusministerium
15,8 Schülerinnen und Schüler für die
Hauptschule, 25,7 für die Realschule, 29,1
für das Gymnasium und 28,6 für die Inte-
grierte Gesamtschule. Von den 458 Haupt-
schulen bzw. Hauptschulzweigen unter-
schreiten in diesem Schuljahr im 5. Jahr-
gang nicht weniger als 291 (63,5 Prozent)
die nach der Verordnung zur Schulentwick-
lungsplanung vorgeschriebene Mindest-
größe von zwei Zügen. In 13 Hauptschulein-
richtungen (2,8 Prozent) wird der Unterricht
in kombinierten Klassen der Schuljahrgänge
5 und 6 erteilt. Von den 460 Realschulein-
richtungen unterschreiten 45 (9,8 Prozent)
die Mindestgröße von zwei Klassen pro
Schuljahrgang. D.G.

Welche Schule wird im Anschluss an die Grundschule besucht? Die Landtagsdrucksache
16/1817 nennt dazu die Zahlen.
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Ursula Herbst
Hemmingen
geb. am 16.12.1949
verstorben 
im November 2009

Gerhard Klammer
Cappeln
geb. am 13.9.1941
gest. am 30.10.2009

Hans-Heinrich 
Gerken
Scheeßel
geb. am 21.7.1944
gest. am 4.11.2009

Heinrich Thies
Garbsen
geb. am 2.11.1940
gest. am 18.11.2009

Gerhard Kuhr
Nordhorn
geb. am 25.3.1928
gest. am 22.11.2009

Unseren Toten
zum Gedächtnis
Wir werden ihr Andenken stets

in Ehren halten.
Gewerkschaft

Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen

Übergang von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen

Der Gesamtschulanteil
ist deutlich gestiegen



Auf dieser Seite druckt EuW die (ver-
kleinerte) Vorderseite des vom Lan-
deswahlleiter autorisierten Unter-

schriftenbogens des „Volksbegehrens für
gute Schulen in Niedersachsen“ ab. Sie
enthält den nach dem Volksabstimmungs-
gesetz vorgeschriebenen Gesetzentwurf
(drei Paragraphen), dessen Begrün-
dung sowie die bei Annahme des
Gesetzes entstehenden Kosten
bzw. Mindereinnahmen für das
Land und die Kommunen. Die Lan-
desdelegiertenkonferenz der GEW
Niedersachsen hatte am 29. Sep-
tember 2009 beschlossen, das
Volksbegehren zu unterstützen (sie-
he EuW 10/2009).

Wer mit seiner Unterschrift dem
Volksbegehren zum Erfolg verhelfen
will, kann sich den Unterschriftenbo-
gen von der Homepage www.volks-
begehren-schulen.de herunterladen.
Dadurch wird den ausschließlich eh-
renamtlichen Organisatoren des
Volksbegehrens viel Arbeit (und auch
Geld) erspart. Der Unterschriftenbo-
gen findet sich auch auf der Home-
page der GEW Niedersachsen
www.gew-nds.de 

Die Vorderseite bietet Platz für zwei
Unterschriften. Wer mehr Unterschrif-
ten sammeln will, benötigt dazu auch
die Rückseite des Unterschriftenbo-
gens. Dazu ist es aber erforderlich,
dass Vorderseite und Rückseite auf
einem Blatt ausgedruckt werden. Die
Gemeindeverwaltung, die die Unter-
schriften bestätigen muss, erkennt es
nämlich nicht an, wenn die Rückseite
nur mit einer Büroklammer mit der
Vorderseite verbunden oder an sie
„angetackert“ worden ist. Als Alterna-
tive bietet sich an, die Vorderseite
mehrfach auszudrucken. Noch einfa-
cher ist es, sich beim Volksbegehren
Schulen, Berliner Allee 18, 30175
Hannover per Brief oder Mail
(info@volksbegehren-schulen.de) die
nötige Anzahl von Unterschriftenbö-
gen anzufordern. Der Lieferung wer-
den auch immer Informationsmaterial
und Hinweise für das Sammeln von
Unterschriften beigefügt.

Auf jedem Unterschriftenbogen
dürfen sich nur Unterstützerinnen
und Unterstützer aus derselben
(Haupt-)Wohnsitzgemeinde eintra-
gen, weil die Gemeinde bestätigen
muss, dass die Eintragenden zum
Niedersächsischen Landtag wahlbe-
rechtigt sind, also das 18. Lebensjahr
vollendet haben, die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen und seit

drei Monaten in Niedersachsen ihren Haupt-
wohnsitz haben. Der Gesetzgeber wollte den
Gemeinden nicht zumuten, den Unterschrif-
tenbogen zur Bestätigung an andere Gemein-
den weiterzuleiten. 

Mit Unterschriften versehene Bögen
müssen deshalb bei der Stadt- oder Ge-

meindeverwaltung abgegeben werden. Ein-
tragungen von Unterstützerinnen und Un-
terstützern aus einer Samtgemeinde wer-
den unabhängig davon, in welcher Mit-
gliedsgemeinde sie wohnen, von der Samt-
gemeindeverwaltung bestätigt, weil dort
das Melderegister geführt wird. Den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den kom-
munalen Verwaltungen wird die Arbeit er-
leichtert, wenn die Eintragungen vollständig
und lesbar sind. Es gibt Berichte, dass ein
nennenswerter Teil der Unterschriften als
ungültig deklariert wird, weil sie nicht iden-
tifiziert werden können. 

Bei Zweifeln, welche Gemeinde zuständig
ist, sollten ausgefüllte Unterschriftenbögen
an Volksbegehren Schulen, Berliner Allee 18,
30175 Hannover gesandt werden.
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Unterschriftenbogen des Volksbegehrens

Dem Volksbegehren
zum Erfolg verhelfen
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SCHULBEHÖRDEN10

In einem Beschluss hat die GEW
Niedersachsen Position zur zukünftigen
Gestaltung der Landesschulbehörde
bezogen. Wir veröffentlichen den
Beschluss im Wortlaut. 

Vor einer endgültigen Festlegung von
Strukturen und Aufgaben der Landes-
schulbehörde wäre aus Sicht der GEW

eigentlich eine Evaluation der bisherigen Auf-
gabenübertragung an die Schulen und des Be-
ratungs- und Servicebedarfs durch die Behör-
de notwendig gewesen. Aber auch ohne eine
nähere Untersuchung ist festzustellen, dass
der Beratungsbedarf durch die Behörde er-
heblich gestiegen ist, während gleichzeitig die
Schulen mit Aufgaben belastet werden, ohne
dafür über die notwendigen Ressourcen zu
verfügen. Es darf bezweifelt werden, dass dies
ein effizienter Weg zur Aufgabenbewältigung
ist. Der Mangel an Bewerberinnen und Bewer-
bern für Schulleitungsstellen ist vermutlich ein
weiteres Indiz für die unbefriedigende Aufga-
benverteilung zwischen Behörde und Schulen.

Der Abschluss von 
Arbeitsverträgen

Es ist also dringend zu prüfen, welche der
an die Eigenverantwortlichen Schulen übertra-
gene Zuständigkeiten wieder von der Behörde
übernommen werden sollten. Aus Sicht der
GEW sind hier vorerst mindestens zwei Berei-
che zu nennen:

Hier wird von den Schulbezirkspersonalrä-
ten weiterhin ein hoher Prozentsatz von fehler-
haften Verträgen registriert. Wegen der gerin-
gen Anzahl von Verträgen an der Einzelschule
bei gleichzeitiger Weiterentwicklung von Tarif-
verträgen kann die Einzelschule nicht die not-
wendige Routine entwickeln. Der Abschluss
aller Verträge bei der Behörde unter Beteili-
gung der Schulbezirkspersonalräte wäre we-

sentlich effizienter und würde eine fehlerfreie
Vertragsgestaltung garantieren.

Angesichts des grundsätzlichen und in vie-
len Fächern gravierenden Mangels an Bewer-
berinnen und Bewerbern ist in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen zur Verhinderung
einer ungleichen Versorgung der Einzelschulen
eine starke zentrale Steuerung notwendig. Die
Schulen sollten selbstverständlich an der Aus-
wahl beteiligt werden, die Vorbereitung und
Durchführung der notwendigen Personalmaß-
nahmen sollten jedoch der Behörde vorbehal-
ten bleiben.

Es muss auch zukünftig vier Standorte der
Landesschulbehörde geben, in denen alle De-
zernate mit ausreichendem Personal vertreten
sind.  Nach allen bisherigen Erfahrungen sind
vier „funktionskomplette“ Standorte der beste
Kompromiss zwischen zentraler Steuerung
und Aufgabenerledigung und der Beibehal-
tung regionaler Erreichbarkeit. Diese Standor-
te sind einerseits genügend groß, um alle Auf-
gaben effektiv bearbeiten zu können, und an-
dererseits noch ausreichend regional orien-
tiert, um den Besonderheiten des jeweiligen
Schulbezirks Rechnung tragen zu können. 

Das Regionalprinzip kann weiterhin durch
Außenstellen unterstützt werden, die die Per-
sonalmaßnahmen für den jeweiligen Standort
vorbereiten.

Die Auswahl und 
Einstellung von Lehrkräften

Die Ausstattung und Zuständigkeit der vier
Standorte muss so gestaltet werden, dass alle
notwendigen Entscheidungen und die Erledi-
gung aller Aufgaben im jeweils regional zu-
ständigen Standort erfolgen können. Für Kon-
flikte im eigenen Bereich wären die Standorte
ebenfalls verantwortlich. Eine zukünftige „Zen-
trale“ sollte der Koordination der Standorte
dienen. Sie wäre zuständig für Personal, Haus-

halt und Organisation der Behörde und für
Stabsaufgaben der fachlichen Steuerung.

In den Standorten ist die Einrichtung eigener
Gesamtschuldezernate dringend erforderlich.
Nur so kann die Behörde der Vielzahl von Neu-
gründungen und der schon bestehenden Ar-
beitsbelastung in den Dezernaten gerecht
werden. Eine Aufteilung der Zuständigkeit auf
zwei Dezernate dürfte eher zu unnötigem zu-
sätzlichen Arbeitsaufwand führen und ent-
spricht auch nicht der Vorstellung einer Schule
als organisatorische und pädagogische Ein-
heit.

Die Schulpsychologie muss Bestandteil
der Landesschulbehörde bleiben, sie ist ein
wesentlicher und unverzichtbarer Teil des
staatlichen Beratungs- und Unterstützungs-
systems. Das Niedersächsische Schulgesetz
weist den Schulbehörden eindeutig diese
Beratungsaufgabe zu. Gemessen an dem
tatsächlichen Bedarf der Schulen und an-
gesichts der Tatsache, dass Niedersachsen
im Ländervergleich bezüglich der Anzahl
der Stellen für Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen weit zurück liegt, ist eine
erhebliche Aufstockung der Stellenzahl
dringend notwendig. Konkret bedeutet das
nach unserer Auffassung die zusätzliche
Einrichtung von 90 Vollzeiteinheiten (60
PsychologInnen und 30 SachbearbeiterIn-
nen). 

Einrichtung eigener 
Gesamtschuldezernate 
dringend erforderlich

Die geplante weitere Verringerung der Zahl
der Beschäftigten der Landesschulbehörde
ist unrealistisch für eine funktionsfähige
Behörde.  Dabei sei auch darauf hingewie-
sen, dass die Funktionsfähigkeit der Behörde
zurzeit nur durch weit mehr als hundert Ab-
ordnungen aus dem Schulbereich gesichert
wird. Zukünftig zurückgehende Schülerzahlen
begründen kein direktes Einsparpotenzial.
Schon allein deshalb nicht, weil durch die
bevorstehende Verstärkung der Zahl der
Pensionierungen ein erheblicher zusätzlicher
Aufwand hinsichtlich des Personalmanage-
ments für die Schulen erfolgen muss. Bezüg-
lich des notwendigen Personalaufwands für
die nächsten Jahre schließt sich die GEW
den Ausführungen des Gesamtpersonalrats
der Landesschulbehörde an und geht von ei-
nem Bedarf von mindestens 860 Vollzeitein-
heiten plus 90 im Bereich der Schulpsycholo-
gie aus.

Für vier „funktionskomplette“ Standorte der Landesschulbehörde spricht sich die GEW aus.
Auf unserem Foto die Zentrale, die Landesschulbehörde Lüneburg.
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60 Jahre 
in der GEW

Zum 60-jährigen GEW-Jubiläum gratulieren
wir im Dezember folgenden Kolleginnen
und Kollegen und danken für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft:
Joachim Kempe (Hemmingen), Günter
Plönges (Petershagen).
Unser Dank gilt außerdem allen Kollegin-
nen und Kollegen, deren Mitgliedschaft
sich in diesem Monat zu einem weiteren
Jahr rundet.

GEW zu Struktur und Organisation der Landesschulbehörde

Votum für vier Standorte 
der Landesschulbehörde


